
Bundesnetzagentur 

- Beschlusskammer 4 -
Az.: BK4-20-043 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 23 ARegV aufgrund des Antrags auf Genehmigung der 
Investitionsmaßnahme 

der Thyssengas GmbH, Emil-Moog-Platz 13, 44137 Dortmund, vertreten durch die Geschäfts-
führung, 

Antragstellerin, 

hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch ihren Vorsitzenden Alexander Lüdtke-Handjery, 

ihre Beisitzerin Stefanie Scheuch 

und ihren Beisitzer Dr. Habibullah Qureischie 

am 31 .01.2025 

beschlossen: 

1. Die Investitionsmaßnahme für das Projekt 

,,Bedarfsgerechter Ausbau des Transportnetzes zur Bedienung zusätzlicher Kapazitäts-
nachfrage im Raum Düren-Ost - Projekt Nr. 1/2020" 

wird genehmigt. 
2. Die Genehmigung und die Anpassung der Erlösobergrenze sind befristet bis 

31.12.2027. 

3. Der Antragstellerin wird auferlegt, den sich aus den Gründen ergebenden Mitteilungs-
pflichten nachzukommen. 

4. Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs. 
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Gründe: 

1. 

Die Antragstellerin begehrt die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme für das Projekt „Be-
darfsgerechter Ausbau des Transportnetzes zur Bedienung zusätzlicher Kapazitätsnachfrage 
im Raum Düren-Ost - Projekt Nr. 1/2020" gemäß§ 23 Abs. 1 S. 1 ARegV. 

Die Antragstellerin ist Betreiberin eine:s Fernleitungsnetzes mit Sitz in Nordrhein-Westfalen. 

Sie trägt vor, das technische Ziel der Investition sei die Deckung von Zusatzbedarfen nachge-
lagerter Verteilnetzbetreiber im Raum Düren-Ost. · 

Im Einzelnen beantragte die Antragste!llerin am 27.03.2020: 

A. Bau einer neuen GDRM-Anla9e Nörvenich-Binsfeld mit einer Kapazität von 265.000 
kWh/h (entspricht 25.000 Nm3/h bei einem Brennwert von 10,6 kWh/ Nm3) 

B. Bau einer Anbindungsleitung an die bestehende Leitung 79 der Open Grid Europe 
GmbH mit einer Länge von ca .. 20 m, einem Nenndruck (DP: Design Pressure) bis 100 
bar sowie einem Durchmesser (ON: Diameter Nominal) von ca. 200 mm 

C. Bau einer neuen Transportleitung ''Nörven ich-Binsfeld - Kreuzau, An der Rur" mit ei-
ner Länge von ca. 6.800 m, einem Nenndruck (DP) bis 70 bar sowie einem Durchmes-
ser (DN) von ca. 250 mm 

D. Bau einer Anschlussleitung ■ mit einer Länge von ca. 
- m. einem Nenndruck (DP) bis 70 bar sowie einem Durchmesser (ON) von ca. 
150 mm nebst zugehöriger Messung 

E. Bau einer Anschlussleitung ■ mit einer Länge von ca. 
m, .einem Nenndruck (DP) bis 70 bar sowie einem Durchmesser (DN) von ca. 150 mm 
nebst zugehöriger Messung 

Zur Begründung der Notwendigkeit führte die Antragstellerin aus, 

:t ' 

jedoch die Mehrkapazitäten aufgrund der 
bestehenden L-Gas-Situation sowie aufgrund netztechnischer Begrenzungen hinsichtlich der 
möglichen Kapazitäten und der für die! Gasturbinenplanungen der Kunden nicht ausreichenden 
Druckverhältnisse des Verteilnetzes nicht bereitstellen könne . 

Mit Schreiben vom 01.04.2021 wurdE~ die Maßnahme mit Blick auf den Prüfprozess im Rah-
men des Netzentwicklungsplans ruhend gestellt. 

Mit Schreiben vom 28.03.2024 beantiragte die Antragstellerin, das Verfahren wiederaufzuneh-
men, da die Maßnahme mit der ID-Nr. 826-01 durch das Änderungsverlangen der Bundes-
netzagentur zum Netzentwicklungspl;an 2022-2032 vom 21.12.2023 bestätigt worden sei. In 
dem genannten Schreiben beantragt€~ die Antragstellerin die Anpassung des Projektnamens, 
die Anpassung der technischen Ums,etzung und die Anpassung der geplanten Anschaffungs-
und Herstellungskosten. 

Im Zuge der Planung der Maßnahme! habe sich ein alternativer Ansatz zur Bereitstellung der 
notwendigen Kapazität ergeben, der in dieser Ausführung im Netzentwicklungsplan bestätigt 
worden sei. 
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Technisches Ziel des Pro'ekts sei weiterhin die Schaffung von Zusatzkapazitäten für Industrie-
kunden im Raum Düren, 

Die hieraus resultierenden Mehrbedar1fe im Transportnetz der Antragstellerin könnten zunächst 
nur unterbrechbar ~ngeboten werden. 

Zur Bedienung der zusätzlichen Kapazitäten sei - anstelle der ursprünglich beantragten Um- • 
setzung - der Bau eines Leituings-Loops bzw. einer Parallelisierung der Rurtal-
Bestandstransportleitung in einer gepllanten DP25/DN300-Ausführung mit einer Länge von rd. 
2,3 km erforderlich. Der geplante L1eitungsbauabschnitt liege zwischen der einspeisenden 
Netzstation, Düren, Mariaweilerstraß,e, und dem Netzkopplungspunkt (NKP) der Leitungs-
partner GmbH in Düren. 

Die Wirksamkeit und Dimensionierun9 der Maßnahme dieses Projekts werde durch die Model-
lierungsergebnisse des bundesweiten Netzentwicklungsplans Gas 2022-2032 (NEP) geprüft, 
bestätigt und festgelegt. Im NEP sei die Maßnahme (NEP-ID-Nummern: 826-01) als notwendi-
ge Maßnahme identifiziert worden, um den Mehrbedarf zu decken. 

Die Anschlussleitungen der nachgel~igerten Netzbetreiber seien aufgrund der vergangenen 
Genehmigungspraxis der Beschluss~:ammer 4 nicht mehr Bestandteil des lnvestitionsmaß-
nahmenantrags. 

Die erstmalige Aktivierung war für dias Jahr 2021 geplant. Die vollständige Inbetriebnahme 
sollte im Jahr 2024 stattfinden. 

Aufgrund der technisch veränderten Planungen reduzierten sich die• geplante Anschaffungs-
und Herslellungskosten gegenüber der ersten Version des lnvestitionsmaßnahmenantrags 
vom 27.03.2020 vo Euro. 

Die Antragstellerin hat am 27.03.202:0 die Genehmigung der Investitionsmaßnahme für das 
Projekt „Bedarfsgerechter Ausbau dEis Transportnetzes zur Bedienung zusätzlicher Kapazi-
tätsnachfrage im Raum Düren-Ost - Projekt Nr. 1/2020" beantragt und den Antrag mit Schrei-
ben vom 28.03.2024 angepasst. 

Mit Schreiben vom 11.09.2024 wurdle die Antragstellerin angehört. Sie hat mit Email vom 
12.11.2024 geantwortet. 

Die Bundesnetzagentur hat die Reguliierungsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß 
§ 55 Abs. 1 S. 2 EnWG unter dem 24.04.2020 über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Unter dem 23.01.2025 wurde der Bes.chlussentwurf gemäß § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG dem Bun-
deskartellamt und der Regulierungsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen zur Stellung-
nahme übersandt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 

Der Beschluss ist rechtmäßig. Er beruht auf einer rechtmäßigen Anwendung des nationalen 
Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 
02.09.2021, C-718/18 (siehe unten A.). Eine Rechtsgrundlage für den Beschluss liegt vor 
(siehe unten B.). Der Beschluss ist formell und materiell rechtmäßig (siehe unten C. und D.). 

A. Vollständige Anwendung des nationalen Rec;hts auch vor dem Hintergrund des Ur-
teils des ·Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtli-
che Vorgaben und zur Änderung weiterer energier,achtlicher Vorschriften vom 22.12.2023 
(BGBI. 12023, Nr. 405 vom 28.12.2023) besteht eine unionsrechtskonforme Kompetenzver-
teilung zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber und der Regulierungsbehörde. Der Be-
schluss beruht daher auf einer rechtmäßigen Anwendung des nationalen Rechts auch vor 
dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-
718/18. 

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheddung festgestellt, dass die normative Re-
gulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009/72/EG (heute Art. 59 
Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten ausschließlichen 
Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien inso-
weit durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit 
hat der Europäische Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission 
Deutschland vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließli-
chen Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörde verletzt, indem es im deutschen 
Recht die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für 
den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der anwendba-
ren Tarife, der Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen 
habe. 

II. Gesetzesreform und Übergangsregelung 

Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.202~; hat der Gesetzgeber das Urteil des 
EuGH vom 2. September 2021 nunmehr auch hins-,ichtlich dieses vierten Klagegrundes um-
gesetzt und insbesondere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung der Netzzugangs- und 
Netzentgeltregulierung an die unionsrechtlichen Vorgaben angepasst. Damit hat die Regulie-
rungsbehörde mit Zuweisung der ausschließlichen Kompetenz für die Bestimmung der Me-
thoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss an und den 
Zugang zu den nationalen Netzen die nach den unionsrechtlichen Bestimmungen erforderli-
che Unabhängigkeit erlangt. 

Die Verordnungsermächtigung des§ 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie§ 21 a 
EnWG a.F. Beide Regelungen wurden durch FesUagungskompetenzen der Regulierungsbe-
hörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechtsverordnungen enthaltenen 
Festlegungskompetenzen in das EnWG überführt und ergänzt. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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Die nach§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach Ablauf 
einer Übergangszeit außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur Anpassung des 
Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeitpunkt des Außerkrafttretens 
entspricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode im Gassektor (31.12.2027) und 
Stromsektor (31.12.2028). 

In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß § 21 Abs. 3 S. 5 und 
§ 21a Abs. 3 S. 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz übertragen. Anderer-
seits ermöglicht die Übergangszeit, ein über fast 20 Jahre schrittweise entstandenes norma-
tives Regulierungsrecht, inklusive der dazugehörigen Anwendungs- und Auslegungspraxis, 
jedenfalls für die Zeit bis zum Außerkrafttreten der Verordnungsregelungen zum Ablauf der 
vierten Regulierungsperiode fortzuführen. Laut Gesetzgeber sollen hierdurch die für ausrei-
chende Rechts-, Planungs- und Investitionssicherheit wichtige materielle Stabilität des Regu-
lierungsrahmens gewährleistet und bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung 
vermieden werden (vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52). 

III. Interessenabwägung 

Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche 
Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen Verord-
nungen für eine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Regelwerk zur Entgeltregulie-
rung hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung eines transparenten, vorhersehbaren 
und verlässlichen Regulierungsrahmens grundsätzlich fest. Sie sieht vorliegend insbesonde-
re von einer Anwendung der Abweichungskompetemz nach§ 21 Abs. 3 S. 5 und§ 21a 
Abs. 3 S. 4 EnWG ab. Einen materiellen Widerspruch zu maßgeblichen Vorgaben des Euro-
päischen Rechts hat der EuGH in seiner Entscheidung vom 02.09.2021 nicht festgestellt und 
erkennt auch die Beschlusskammer nicht. 

Ein Kernstück des national etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen Regulie-
rungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für die Dauer einer bereits 
_laufenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der Rechtsrahmen für die gesamte 
Periode möglichst stabil bleibt: Rechtsänderungen während einer laufenden Regulierungspe-
riode sind mit Diskontinuität und Rechtsunsicherheit verbunden, die gerade durch Über-
gangsregelungen zur Weitergeltung der materiell e!uroparechtskonformen Vorgaben vermie-
den werden können. Darüber hinaus erschwert eine unklare Rechtslage im Übergangszeit-
raum die notwendigen Investitionen in die Energieversorgungsnetze und führt zu Unsicher-
heiten nicht nur für die regulierten Unternehmen, sondern auch für die sonstigen Marktteil-
nehmer. 

Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder 
Festlegung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang „mit ausrei-
chendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. Art. 41 
Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. Auch wür
den substantielle Abweichungen vom etablierten Regulierungsrahmen zu starken Verzöge
rungen der laufenden, an die Erlösobergrenze anknüpfenden und weiterer nach den Rechts-
verordnungen vorgesehenen Verfahren führen. Die Festsetzung neuer Regelungen durch 
die Regulierungsbehörde in einem transparenten und möglichst umfassenden Konsultati-
onsprozess dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. laufende Verfahren bspw. zur Festle-
gung der Erlösobergrenze für die vierte Regulierungsperiode könnten sich um Jahre verzö
gern. Diese Gesichtspunkte wären mit den Richtlinienvorgaben, den Zielsetzungen des 
Energiebinnenmarkts und mit rechtsstaatlichen GnJndsätzen schwerlich vereinbar. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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B. Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 23 AReg\/. 

C. Formelle Rechtmäßigkeit 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß§ 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungsbehörde. 
Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sicl1 aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

II. Antrag und Frist 

Der Antrag auf Genehmigung einer Investitionsmaßnahme wurde fristgerecht am 27.03.2020 
. bei der Bundesnetzagentur gestellt. Anträge auf Genehmigung von Investitionsmaßnahmen 

sind gemäß § 23 Abs. 3 S. 1 ARegV spätestens miun Monate vor Beginn des Kalenderjah-
res, in dem die Investition erstmals ganz oder teilweise kostenwirksam werden soll, bei der 
Bundesnetzagentur zu stellen. Kostenwirksam wird die Investitionsmaßnahme mit der erst-
maligen Aktivierung. Die Aktivierung kann entweder als Anlage in Bau oder als Zugang zum 
Sachanlagevermögen erfolgen. Für die dem vorliegenden Antrag zugrundeliegende Investiti-
onsmaßnahme ist auf die erstmalige Aktivierung im Jahr 2021 abzustellen. 

III. Anhörung 

Der Antragstellerin wurde gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG die Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben 

IV. Beteiligung von Bundeskartellamt und Landesregulierungsbehörden 

Die hier zuständige Regulierungsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen wurde gemäß 
§ 55 Abs. 1 S. 2 EnWG von der Einleitung des Verfahrens benachrichtigt. 

Dem Bundeskartellamt sowie der zuständigen Regulierungsbehörde des Landes Nordrhein-
Westfalen wurde gemäß§ 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

D. Genehmigungsfähigkeit 

Für das Projekt „Bedarfsgerechter Ausbau des Transportnetzes zur Bedienung zusätzlicher 
Kapazitätsnachfrage im Raum Düren-Ost- Projekt Nr. 1/2020" ist eine Investitionsmaßnah-
me gemäß § 23 ARegV zu genehmigen. 

1. Erweiterungs- und UmstrukturierungsinVE!stition 

Die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme kann nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV für Erwei-
terungs- und Umstrukturierungsinvestitionen erfolgen. Unter Erweiterungsinvestitionen sind 
Maßnahmen zu verstehen, die das bestehende Ne,tz nicht nur unbedeutend vergrößern.1 

1 BGH, Beschluss v. 17.12.2013, EnVR 18/12, Rz. 32; E3GH, Beschluss v. 12.07.2016, EnVR 10/15, 
Rz. 15 - juris. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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Dabei beschränkt sich die Vergrößerung nicht allein auf die physikalische Netzlänge, son-
dern umfasst auch die Maßnahmen zur Schaffung von größerem Kapazitätsvolumen bzw. 
Transportmengenvolumen. Ob eine Erhöhung der Leitungslänge bzw. der Zubau neuer 
technischer Komponenten zu einer nicht nur unbedeutenden Vergrößerung des Netzes führt, 
bemisst sich nicht nur anhand des Verhältnisses zwischen Leitungszubau bzw. Zubau von 
Anlagen und dem Altbestand, sondern muss unter Berücksichtigung der Bedeutung des Zu-
baus für die Transportfunktion des Netzes beantwortet werden. Die Erhöhung der Leitungs-
länge bzw. der Zubau technischer Komponenten stellt danach nur dann eine Erweiterungsin-
vestition i.S.d. § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV.dar, wenn damit ein Zubau an der dem Transport 
dienenden und dafür wesentlichen Netzinfrastruktur verbunden ist, der sich auf die Trans-
portfunktion des Netzes auswirkt und diese erhöht oder verbessert.2 

Die Antragstellerin hat hinreichend nachgewiesen, dass es sich bei der dem Antrag zu Grun-
de liegenden Investitionsmaßnahme um eine Erwe:iterungsinvestition handelt, da durch die 
Maßnahme das Kapazitätsvolum·en bzw. Transportmengenvolumen erhöht wird. · 

II. Genehmigungsfähigkeit nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV 

Gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV genehmigt die Bundesnetzagentur Investitionsmaßnahmen 
für Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen in die Übertragungs- und Fernleitungs-
netze, soweit diese Investitionen zur Stabilität des Gesamtsystems, für die Einbindung in das 
nationale oder internationale Verbundnetz oder für einen bedarfsgerechten Ausbau des 
Energieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG notwi~ndig sind. Eines der in § 23 Abs. 1 S. 2 
Nr. 1 bis 9 ARegV genannten Regelbeispiele ist im vorliegenden Fall nicht einschlägig. 

Die Notwendigkeit der Investitionsmaßnahme für einen bedarfsgerechten Ausbau des Ener-
gieversorgungsnetzes ergibt sich aus dem Netzen1wicklungsplan Gas 2022 - 2032. Denn 
das vorliegende Projekt ist in der mit Schreiben vom 28.03.2024 mitgeteilten Ausführung 
unter der Nr. 826-01 mit einer Erweiterung von 2,3 Kilometer Leitungslänge im Netzentwick-
lungsplan Gas 2022 - 2032 enthalten. 

III. Ersatzanteil 

Die gegenständliche Investitionsmaßnahme enthält keinen Ersatzanteil. 

Für die vorliegende Investitionsmaßnahme ist der Anwendungsbereich von § 23 Abs. 2b 
ARegV eröffnet. Die gegenständliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 27.03.2020, 
eingegangen am 28.03.2020, und somit nach dem 17.09.2016 beantragt. 

Bei Investitionsmaßnahmen, die nicht auch dem Ersatz vorhandener Anlagen bzw. Anlagen-
bestandteile dienen, ist gern. § 23 Abs. 2b S. 6 ARegV kein Ersatzanteil abzuziehen. Hierbei 
handelt es sich insbesondere um Investitionsmaßnahmen, die vorgesehen sind für 

1. (weggefallen) 

2. Hochspannungsgleichstrom-Übertragungssysteme zum Ausbau der Stromübertra
gungskapazitäten, 

3. neue grenzüberschreitende Hochspannungsgleichstrom-Verbindungsleitungen, 

4. Maßnahmen oder Teilmaßnahmen, die im Netzentwicklungsplan als Neubau in neuer 
Trasse enthalten sind oder 

2 OLG Düsseldorf, Beschluss v. 30.09.2020, Vl-3 Kart 706/1'9 [V]. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -
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5. neue Umspannanlagen, Schaltanlagen, Gasdruckregelanlagen oder Messanlagen an 
einem Standort, der bisher nicht als Standort für solche Anlagen genutzt wurde. 

Die vorliegende Investitionsmaßnahme erfüllt die Voraussetzungen des Regelbeispiels in 
§ 23 Abs. 2b S. 7 Nr. 4 ARegV. Bei einer solchen Maßnahme handelt es sich um eine Erwei-
terungsinvestition ohne Ersatzanteil 

E. Genehmigungsdauer 

Die Genehmigung der vorliegenden Investitionsmaßnahme gilt ausschließlich für den be-
nannten Einzelfall und ist auf den Zeitraum bis zum 31.12.2027 beschränkt. Gemäß § 23 
Abs. 1 S. 4 ARegV sind Genehmigungen für Investitionsmaßnahmen jeweils bis zum Ende 
derjenigen Regulierungsperiode zu befristen, in der ein Antrag gestellt worden ist. Wird ein 
Antrag erst nach dem Basisjahr, welches nach § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV für die folgende Regu-
lierungsperiode zugrunde zu legen ist, für die folgende Regulierungsperiode gestellt, ist die 
Genehmigung gemäß § 23 Abs. 1 S. 5 ARegV bis zum Ende dieser folgenden Regulie-
rungsperiode zu befristen. Das Basisjahr für die kommende Regulierungsperiode ist das Jahr 
2020. Damit wäre die Genehmigung der vorliegenden Investitionsmaßnahme bis zum 
31.12.2022 zu befristen. · 

Die Antragstellerin hat jedoch bereits mitgeteilt, dass sich die Inbetriebnahme auf 2024 ver-
schiebe. Zudem ergeht die Genehmigung vorliegend erst, nachdem der in § 23 Abs. 1 S. 4 
ARegV vorgesehene erstmalige Genehmigungszeitraum bereits abgE!laufen wäre. Die Ge-
nehmigung könnte für die Anlagengüter, die bis .zum 31.12.2020 noch nicht als Fertiganlagen 
(Anlagen im Bau) im Anlagevermögen aktiviert worden sind sowie für die nach dem 
31.12.2020 entstehenden Anschaffungs- und Herstellungskosten (Fertiganlagen und Anla-
gen im Bau), bis 31.12.2027 verlängert werden. Da vorliegend die erste Kostenwirksamkeit 
erst in 2021 gegeben war, erscheint es zweckmäßig, die Genehmigung direkt bis zum 
31.12.2027 zu befristen. 

F. Anpassung der Erlösobergrenze 

Aufgrund der vorliegenden Investitionsmaßnahme können gemäß § 2:3 Abs. 1 S . 3 ARegV 
Kapital- und Betriebskosten geltend gemacht werden. Die entsprechende Anpassung der 
Erlösobergrenze nimmt die Antragstellerin gemäß§ 4 Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 
Nr. 6, 6a ARegV vor. 

1. Umfang der Anpassung der Erlösobergre1nze 

Die Antragstellerin kann ihre Erlösobergrenze um die sich aus genehmigten Investitions-
maßnahmen ergebenden Kosten und Erlöse anpassen. Insgesamt dürfen sich die Kosten, 
um die die Erlösobergrenze angepasst wird, lediglich auf die Teile der vorliegenden Investiti-
onsmaßnahme beziehen, die von der Genehmigung dem Grunde nach umfasst sind. 

Bei der Anpassung der Erlösobergrenze hat die Antragstellerin die zum Zeitpunkt der An-
passung der Erlösobergrenze jeweils anwendbaren Festlegungen zu Kapital- und Betriebs-
kosten sowie zu Betriebskostenpauschalen zu berücksichtigen. 

II. Zeitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze 

Der Zeitpunkt der Anpassung der Erlöso_bergrenze richtet sich für die vorliegende Investiti-
onsmaßnahme nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 i.V.m. § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV. Danach kann 
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eine Anpassung der Erlösobergrenze unmittelbar im Jahr der KostenHntstehung stattfinden, 
so dass zunächst auf Plankosten abzustellen ist. 

Da für die vorliegende Investitionsmaßnahme von einer erstmaligen Kostenwirksamkeit im 
Jahr 2021 auszugehen ist, hätte bei einer entsprechenden Genehmigung der Investitions-
maße bereits zum 01.01.2021 eine Anpassung der Erlösobergrenze stattfinden können, da 
der Antrag zum 31 .03.2020 gestellt worden ist. Eine solche Anpassung hat in der Regel nicht 
stattgefunden, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Genehmigung der Investitionsmaßnahme 
vorlag. Der Ausgleich zwischen dem Betrag, um d!:!n die Erlösobergrenze zum 01.01.2021 
oder später für das vorliegende Projekt tatsächlich angepasst wurde und nach der vorliegen-
den Genehmigung hätte angepasst werden dürfen, erfolgt gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV 
über das Regulierungskonto. Die Differenz wird auf dem Regulierungskonto verbucht und mit 
dem dort geltenden Zinssatz verzinst. 

Soweit eine Anpassung der Erlösobergrenze nicht bereits zum 01.01.2021 oder später statt-
gefunden hat, kommt es zu einer tatsächlichen Anpassung der Erlösobergrenze erstmalig 
zum 01.01.2026. 

Eine Anpassung der Erlösobergrenze erfolgt jährlich für die Dauer der Genehmigung. 

III. Nachträgliche Korrektur der Anpassung der Erlösobergrenze 

Da es sich bei den für die Anpassung der Erlösobergrenze heranzuziehenden Kapital- und 
Betriebskosten um Planwerte handelt, ergibt sich clie Notwendigkeit eines so genannten 
Plan-lst-Abgleichs zwischen den angesetzten Plankosten und den tatsächlich in dem be-
trachteten Jahr entstandenen Ist-Kosten für die Investitionsmaßnahme. Der Ausgleich der 
sich aus der Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Kosten eventuell ergebenden Differenz 
erfolgt gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV über das Re!~ulierungskonto. Die Differenz wird auf 
dem Regulierungskonto verbucht und mit dem dort geltenden Zinssatz verzinst. Für die 
Durchführung des Plan-lst-Abgleichs sind von der Antragstellerin die Mitteilungspflichten 
nach Abschnitt G.I. einzuhalten. 

G. Nebenbestimmungen, § 23 Abs. 5 ARegV 

Die Genehmigung enthält Nebenbestimmungen nach § 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. 

1. Mitteilungspflichten,§§ 23 Abs. 5 S. 2, 28 ARegV 

Die Antragstellerin hat den ihr im Folgenden auferlegten Mitteilungspflichten nachzukommen. 
Diese konkretisieren die bereits nach § 28 Nr. 6 AHegV existierenden Mitteilungspflichten. 
Die Erfüllung dieser Mitteilungspflichten ersetzt nicht die gegebenenfalls notwendige Bean-
tragung einer Änderung der genehmigten Investitionsmaßnahme. 

a) Anpassung der Erlösobergrenze 

Der Antragstellerin wird auferlegt, die folgenden Angaben anhand der tatsächlichen Werte in 
einer für einen sachkundigen Dritten in nachvollziehbarer Weise mitzuteilen und zu belegen: 

• Die tatsächlichen Anschaffungs- und Hersti~llungskosten 

o Aktivierungen als Anlagen in Bau 

o Aktivierungen als Fertiganlagen 
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• Die Abzugspositionen 

o Rückstellungen 

o Öffentliche Förderungen 

o Sonstige kostenmindernde Erlöse 

• Die Parameter 

o Aufgenommenes Fremdkapital 

o Erhaltene Baukostenzuschüsse 

o Tatsächliche Fremdkapitalzinsen 

o Gewerbesteuerhebesatz 

Bei der Übermittlung dieser Angaben hat die Antragstellerin sich an dem jeweils aktuellen 
Leitfaden der Bundesnetzagentur zu § 23 ARegV zu orientieren und den jeweils aktuell auf 
der Internetseite der Bundesnetzagentur dafür bereitgestellten Erhebungsbogen zu verwen-
den. Ohne entsprechenden Nachweis wäre es der Regulierungsbehörde nicht möglich, zu 
überprüfen, ob die_ bislang lediglich als Planwerte vorliegenden Angaben der Antragstellerin 
insoweit auch tatsächlich so eingetreten sind. Die 13eschlusskammer behält sich vor, weitere 
Anforderungen an Inhalt und Struktur der geforderten Daten vorzugeben. 

b) Änderung des Projektes 

Der Antragstellerin wird auferlegt, unmittelbar nach Kenntniserlangung .eine Änderung des 
Projektes, insbesondere Änderungen, die sich auf den lnbetriebnahmezeitpunkt, die wesent- ' 
liehe technische Gestaltung oder auf den Ersatzanteil auswirken, bei der Regulierungsbe-
hörde anzuzeigen. Treten die Szenariobedingungen ein, so hat die Antragstellerin dies der 
Regulierungsbehörde ebenfalls mitzuteilen. 

Die Befugnis, die Antragstellerin zu verpflichten, unverzüglich nach Kenntniserlangung eine 
Änderung des Projektes anzuzeigen, ergibt sich aus§ 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. Die Informati-
onsverpflichtung ist notwendig, um der Regulierungsbehörde eine sachgerechte Kontrolle 
der von der Antragstellerin vorzunehmenden Anpassung der Erlösobergrenze zu ermögli
chen. Ohne entsprechenden Nachweis wäre es der Regulierungsbehörde nicht möglich, zu 
überprüfen, ob die geplante Projektausführung der Antragstellerin insoweit auch tatsächlich 
so eingetreten ist. In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu berücksichtigen , dass der 
Eintritt der Szenariobedingungen als das entscheidende Kriterium für die Bemessung der 
Genehmigungsdauer anzusehen ist. 

c) Widerrufsvorbehalt 

Die Genehmigung steht gemäß § 23 Abs. 5 Satz 1 ARegV unter dem Vorbehalt des Wider-
rufs für den Fall, dass die Investition nicht der Genehmigung entsprechend durchgeführt 
wird. Davon umfasst sind nicht nur die Nichtdurchführung der Investition als solcher, sondern 
auch von der Genehmigung abweichende Ausführungen . 

H. Kosten 

Hinsichtlich der Kosten bleibt ein gesonderter Bescheid gemäß § 91 EnWG vorbehalten. 
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RechtsbehelfsbE!lehrung: 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erhoben 
werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerde~1ericht, dem Oberlandesgericht Düsseldorf 
(Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) , einzureichen. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 
Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 
der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdeschrift und die 
Beschwerdebegründung müssen durch einen Recl1tsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs 1 EnWG). 

Alexander Lüdtke-Handjery 

Vorsitzender 

Stefanie Scheuch 

Beisitzerin Beisitzer 
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